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1!1blattzur ParlamentskorresEondenz 7. April 19;4 

90/ A A n t. r a ß. 

der Abg. B ~ h., Alt 8 n b Q r ger und qenossert, 

betreffend Abänderung des Bundesgesetzes vom 5.April 1930 Zum Schutze 

der Arbeits-und Versammlungsfreiheit. BGBl.Nr.1l3/1930 (AntitGrrorge­

setz~ ~, 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

§ 1. 
, 

Das B~e8Besetz vom 5.April 1930 zum Schutze der Arbeits- uad Ver-

sammlungsfreiheit. l3G:el.~r.113/l9:;Of wird abgeändert: 

§ 2 Aba.l erster Satz ,soll lauten: 

"Dem Arbeitgeber ist es unt~rsagt, Parteibeiträge und Spenden und 

Vere1nsbeitrige, soweit es sich niohtum Beiträge für ko1lcktivver~ 

tragsfähige Berufsvereinig~gen handelt, von dem dem Arbeitnehmer 

geäUhrenden Entgelt abzuziehen oder bei ~er Auszahlung des Entgeltes 

in Empfang zu nehmen." 

. § 2. 

; Bisher einbehalte.ne Gewerkschaftsbelträga' galten ~ls zu. Reoht e1nbe-. 

halten" 
§ 3 •. 

(1) Dieses Geset~ tritt am Tage der Kundmaohung in Kraft. 

(2) Mit de~ Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist dieBu~desresierung 

betraut,. 

Besri.induns: 

'Von dom im Jahre 1930 besohlossenen Antiterrorgesetz, BG:Si.Nr.113/1930; 
• , , 

ml1Ss >, al$ b~sonders schwerwiegender Eingriff in das gewerksohaftliohe 01'-

s.~1~ationswesen ~ie Bestimmung des § 2 des Antiterrorgeaetzes ans~sehen 
werden. Sie verbietet, Vereinbarungen darüber einzugehen, ~ass Gework­

aohattsbeiträge 4n1ässlioh der Lohnauszahlung vom Arbeitgeber einbohalten 

werden. Verb6tswidrig eingegangene Vereinbarungen sind reohtsunwir~sam. 

Das Antiterrprgeset~ 1930 1st aus dem Bedürfnis entstanden. den da­

mals be St0he nden MinderhEd t sgewerkschaften eine be saere DUrohaß tzung gegen­

'über den Mehrheitsgewerkschaften zu ermöClichen. Diese. Vo:raussetzUl'l.ge~ gel­

ten heuto nicht mehr, du sich die österreiohischen Arbeiter u.nd Angestellton 
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in dem einhei tl i ehen ~jst~rreichi'schen;i{~'ß'v{~rkSchaftsbund z'u.Gemmengesc'1109~,',,n 
i.;J<·· ,-': 

haben, der alle Arbe i tnehmer, ohr1~, Unterschied der ideologischen Ausrich..,· 

tu,ng, umfasst. Die :Bestimmung des Antita:trorgesotzes kanb. also heute nicht 

mehr der ursprUng lichen Absicht dienen, sondern muss unter den derzoitigen 

Organisationsverhält-lliss~n nur als eine nicht mehr berechtigte Hemmung des 

Gawerksehaftswesen~ angesehen werden. DerÖstarreiohische Gewery~chaftsbund 

hat sowohl duroh seine statuten als auch durch seine Tätigkeit eindeutig 

bewiese,tfi dass von ihm keinerlei Organisationszwang ausgeübt wird. Dom hat 

der Gesetzgobor Rechnung getragen durch die Bestimmungen dos Kollektivvor ... 

tragsgosetzes, wonach dem Östcrreicltischen Gevl'erkschaftsbund weder ein 

Monopol eingeräumt, noch eine eusschliesslichc Wirkung der KolloktivVer­

träge auf Gewerksohaftsmitglieder festgelegt wurde. 

Seit 1930 hat sioh.in der ganzen Welt die Stellung der Gewerksehaften 

wie aueh die Einstellung des staates zur Gewerkschaftsbewogung grundlegend 

geändert. Diese neu,e Entwioklung hat insbesondere in den ,internationalen 

Uberoinkommen Nr.87, betreffend diQ Vcreinigungsfrciheit und den Schutz 

das Vereinigungswese.n=s, und Nr.98, betreffend die Anwendung der Grundsätze 

des Vareinißtmgsrecht,esllnd des Rechtes zu Kollektivverhandlungen, ihren 
, • I 

Niederschlag gefunden, aws denen nicht nur das Bestreben zu ersehen ist, 

das Koalitionsrecht zu sichern und die Berufsvereinigungen gegen Eingriffe 

dar Ver\'ial tungsbehCSrden zu schützen, sondern darüber hinaus auch die ab .. 
sicht zu erkennen ist, die Gewerkschaft~n vom Staate zu fördern und alle 

Messnahmen zu unterlassen, die auf die EntWicklung des Gewerksc.h.aftSYl'esens 

hemmend eimvirken könnten. 

Der vorliegende Antrag sicht im Geiste der von Österreich ratifizier­

ten Ubereinkommen Nr.87 und 96 vor, dass künftighin dör Abzug d~r'Gowerk­

schaftsbeiträge durch den. Unternehmer anlässlich der Lohnauszahlung aus d~m 

Verbot des § 2 Anti tOI'i'orgesetz ausgenommen werde und bisher einbehaltene 

Boiträge als ~u Rechtoinbehalten gelten. 
-........ -.-..... -

In formaler Hinsicht wird beantragt, den vorliegenden ~ntrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Justizausschuss zuzuweisen. 

-.-.... -.-...... 
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